
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
HANSESUN Austria GmbH 

(Stand 01.11.2014) 
1. Allgemeines 
1.1. Allen Lieferungen und Leistungen der HANSESUN Austria GmbH 
liegen die nachfolgenden AGB zugrunde.  
 
1.2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niedergelegt. 
 
2. Angebot und Abschluss 
2.1. Der vom Kunden unterzeichnete Auftrag ist für diesen als 
Vertragsangebot verbindlich.  
 
2.2. Wir sind berechtigt, diesen Auftrag innerhalb von zwei Wochen 
durch Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen oder dem 
Kunden innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zuzusenden. 
 
3. Preise und Zahlungsbedingungen 
3.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
gelten unsere Preise ab Lager ausschließlich Verpackung und Trans-
portversicherung. Bei Waren, welche keinen Listenpreis haben, gilt der 
Tagespreis der Auslieferung.  
 
3.2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen einge-
schlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tage der Rechnungsstel-
lung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
 
3.3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinba-
rung. 
 
3.4. Die Preise für den Kauf und/oder Installation der Kaufsache sind 
vor Netzanschluss in voller Höhe fällig, sofern sich nicht aus der 
Auftragsbestätigung etwas anderes ergibt. 
  
3.5. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Ge-
genansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns an-
erkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungs-
rechtes lediglich insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
3.6. Wechsel und Schecks werden, wenn vereinbart, nur erfüllungshal-
ber angenommen. Die hierbei anfallenden bankseitigen Kosten und 
Spesen trägt der Kunde. 
 
4. Lieferungen 
4.1. Wir sind berechtigt, die zur Durchführung des Vertrages 
erforderlichen Leistungen durch Dritte ausführen zu lassen.  
 
4.2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklä-
rung aller technischen Fragen voraus. Die Einhaltung unserer Liefer-
verpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfül-
lung der Verpflichtungen, insbesondere der Zahlungsverpflichtung des 
Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbe-
halten. 
 
4.3. Die von uns genannten Liefertermine sind nur dann rechtlich 
bindend, wenn sie von uns ausdrücklich als „verbindlicher 
Liefertermin“ bezeichnet und bestätigt wurden. 
 
4.4. Soweit neben der Lieferung auch die Installation der Kaufsache 
Vertragsinhalt ist, hat der Kunde auf seine Kosten dafür zu sorgen, 
dass die Montage, Aufstellung oder Inbetriebnahme 
vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung 
durchgeführt werden kann. Der Kunde gestattet uns und den von uns 
beauftragten Dritten den uneingeschränkten Zugang zu dem 
Gebäude, soweit dies zur Erbringung der vertragsgemäß 
geschuldeten Leistungen erforderlich ist.  
 
4.5. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen 
ersetzt zu verlangen. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 
zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in diesem Fall mit 
dem Zeitpunkt des Annahmeverzugs oder der sonstigen Verletzung 
Mitwirkungspflichten auf den Kunde über. 
 
5. Eigentumsvorbehalt 
5.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur 
vollständigen Zahlung vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung ei-
ner angemessenen Frist berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. 
In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwer-
tung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 

Kunden - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. 
 
5.2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 
Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage er-
heben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtli-
chen und außergerichtlichen Kosten einer Klage zu erstatten, haftet 
der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 
   
6. Haftung 
6.1. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
Kunde Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhen. 
Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung anzulasten ist, ist die 
Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt. 
 
6.2. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir 
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt haben. In diesem 
Falle ist die Schadenersatzhaftung gleichfalls auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
 
6.3. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwin-
gende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
6.4. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in 
vorstehenden Absätzen vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere 
für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, 
wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprü-
che auf Ersatz von Sachschäden. 
 
6.5. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.  
 
6.6. Wir haften nicht für Schäden, die dadurch auftreten, dass der 
Kunde oder ein von ihm beauftragter Dritter ihm obliegende 
Vorarbeiten für die Installation der von uns gelieferten und/oder 
montierten Kaufsache mangelhaft vorgenommen hat. 
  
6.7. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass durch die Installation 
einer Photovoltaikanlage die Tragfestigkeit der die Anlage tragenden 
Gewerke verringert wird (z.B. Schneelast eines Daches). Aus dieser 
Belastungs- und Tragfestigkeitsverringerung hergeleitete Ansprüche 
des Kunden sind ausgeschlossen. Das Gleiche gilt für Installationen 
von Anlagen im Erdbodenbereich. 
 
7. Überlassene Unterlagen 
7.1. An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem 
Kunden überlassenen Unterlagen, wie zum Beispiel Kalkulationen, 
Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht wer-
den, es sei denn, wir erteilen dazu dem Kunden unsere ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung. 
 
7.2. Sofern wir nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Ver-
wendung von beigestellten Teilen des Kunden liefern, so steht dieser 
dafür ein, dass Schutzrechte Dritter hierdurch nicht verletzt werden. 
Der Kunde hat uns von Ansprüchen Dritter freizustellen und den Er-
satz des Schadens zu leisten. 
 
8. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
9.1 Falls der Kunde nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Republik 
Österreich verlegt, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Dies gilt 
auch, falls der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Kunden im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 
 
9.2. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Partei-
en unterliegen dem Recht der Republik Österreich unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechtes (CISG). 
 
9.3. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel. 
Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. 
 
9.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein 
oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestim-
mungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der 
unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu 
treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am 
nächsten kommt bzw. diese Lücke ausfüllt. 


